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n g als t<on junkiu rr*Oiiir"ro,

Folgen der Corona_l(rise für den ffurrf,uit 
-'--"

der Bundesanstalt für Arbeit

Kwur LnMerRrrr{
Schon vor der pandemie krisenhaft
Zur finanziellen Situation der
gesetzlichen Kranl<enl<asse n 2o2o

Srrrnru Sru_
Pflegefi nanzierung - die wiedereröffnung einer Großbaustefle

lm Zuge der pandemie

flammen die Debatten
um die Finanzierung der
Pflegeversicherung, der
l(rankenkassen sowie der
Arbeitslosenversicherung

wieder auf. Wir haben
unseren Blick schweifen
lassen: Was heißt die
laufende Krise für die
Finanzierung des Sozial_

staats?

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund der weiterhin be-
stehenden Einschränkungen

durch die Corona-Krise gibt
es in dieser Ausgabe keine
Terminankündigu ngen.
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lm Dienste des Ges undheitsschutzes
Bu ndesarbeitsm in ister macht sich stark für das Verbotvon Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwi rtschaft

Arbeitsschutz 27g Bnnennn RruHL
Berufskrankheiten und Geschtecht
Blinde Flecken

THonsrelr ScHutreru
Das Mindestlohngesetz muss angepasst werden

Aus der Gesetzgebung
Positionspapier der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

:lehren für die Zeit nach der Krise - -o--i
Personalia

Benroro Bnücnrn
Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit
Kein Zwang zur Videokonferenz
Wie Verba ndsbeteiligu ng und An hö run g Sach l<u ndiger
d as Gesetzge bu n gsve rfa h re n bee i n fl usl;;' 
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SöREt'r HoHrueR
Förderung von internetfähig_en Tablets und Computernfür Schüler in SGB-il_Bedrrfrs"rn"inr.#;"
Gibt es immer noch Kinder, die vom Aigitufun f<fursenzimmerausgeschlossen sind?

Mlcnn Kupp
Das neue Arbeitnehmer_Entsendegesetz
Umsetzung der revidierten Entsenderichttinie

Jonerurua WrNcKpencH
Nach dem massiven Anstieg
der SARS-CoV-z-lnfektionen

in Schlachthöfen will das
B u ndesa rbeitsmin isteriu m
Werkverträge und Leiharbeit
in der Branche verbieten und
den Schutz der Beschäftig_
ten verbessern. Wie kann das
Gesetz verfassu n gsl<onform

formuliert werden?

282 lmpressum

Sozrnle SrcuEnse rr T l2O2O 243



J

Ve rso rgu n gsa usgle ic hsrec ht

Benachteiligung von ausgleich-
berechtiglen Ehegatten nur in
engen Grenzen zulässig

BVerfG, Urtei[ vom26.5.2020- 1 BvL5/18

Beim Versorgungsausgleich ist zulasten des Ausgleichsberechtigten eine Diffe-
renz der (fiktiven) Rentenbeträge als Folge einer externen Teilung von Ansprü-
chen auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gegen den Arbeitgeber
oder eine Unterstützungskasse (U-Kasse) bis maximal to% hinzunehmen, ur-
tei lt d as B un d esverfassu n gsgericht (BVerfG) am 26. 5. zozo.

lnhalt
L Versorgungsausgteichsrecht

BVerfG; Benachteilig*ng von ausgleich-
herechtigten Ehegatten nur in engen Grenzen
zuläsrig

3 lnf"ktionsschutz
BVerfG: lmpfpflicht nach dern Masernschutz-
gesetz kann durrhgesetzt werden

4 Grundsicherung

BSG: Kein Anspruch auf Entfernung von

Kontoauszügen aus der leistungsakte

5 Elterngeld

BSG: Keine &ereehtigung der Etterngeldbehör-
den rur Prüfung der Freiztigigkeitsberechtigung

6 Elterngeld

BSG: Kein Ansprueh auf tlterngeld beiWohnsitz
ond Beschäftigungsverhältnis irn Aüsland

7 Krankenversicherung

BVerfG : I'lutzung von Gesundheitsdaten
freigegbben

8 Grundsicherung,Voltstreckungsrecht

85G; 0ie Sundesagentur für Arbeit trägt die
Verantwsrtung für eine ordnungsgemäße
Vollstreckung

I lmpressum

gegeben, wenn Ehegatten eines Unterneh-
mensangehörigen durch den Versorgungs-
ausgleich versorgungsberechtigt werden,
sie atso nicht vom Unternehmen durch Be-

gründung eines Arbeitsverhältnisses und

daraus folgender Versorgungsberechti-
gung ausgewählt worden wären. Das hat
neben dem eher praktischen Aspekt der
Begrenzung des verwaltungsm äßigen Auf-

wands für die betriebtiche Altersversor-
gung eine inhatttiche Dimension, die im

Verfahren vor dem BVerfG auch angespro-
chen worden ist: Von den aktuell in einem

Unternehmen beschäftigten Menschen

l<önnen die Unternehmen in gewissem

Umfang Rücksichtnahme auf die Betange

Nach der Scheidung einer Ehe wird vom

Famitiengericht ein Versorgungsausgleich
durchgeführt, bei dem die während der
Ehezeit erworbenen Anwartschaften auf
Leistungen der Alterssicherung geteilt
werden. Nach der grundlegenden Reform

des Versorgungsausgleichs zoog gilt da-
bei der Grundsatz der internen Teilung,

Das besagt, dass jede Versorgungsanwart-
schaft durch den ieweiligen Versorgungs-
träger zwischen den Eheleuten geteilt
wird: lst die Frau Beamtin des Bundes und

der Mann Angestellter in einem lndustrie-
betrieb, der seinen Beschäftigten über
eine U-Kasse eine Betriebsrente gewährt,

werden dem Mann Ansprüche auf Leistun-
gen der Beamtenversorgung und der Frau

Leistungen der DRV und der Unterstüt-
zungsl<asse zugewiesen.

Abweichen vom Grundsatz der
>gerechten Teilungr< der Versorgungs-
ansprüche durch das Versorgungs-
ausgleichsgesetz (VersAusglG):

,)Externe< statt >interne<t Teilung
Von diesem Prinzip der internen Teitung,
das ein Höchstmaß an Gerechtigkeit für
beide Ehepartner bewirkt, kann unter zwei
Voraussetzungen auf Antrag eines Versor-
gungsträgers auch gegen den ausgleichs-

berechtigten Ehegatten abgewichen wer-
den.
. Möglich ist das zunächst, wenn die An-

wartschaft nur geringfügig ist, also be-

zogen auf das Ende der Ehezeit nur zu
einem Rentenanspruch von monatlich
bis zu 63,9o Euro führt.

r Die zweite Ausnahme betrifft bestimm-
te Leistungen der betriebtichen Atters-
vorsorge. Anwartschaften auf solche
Leistungen l<önnen extern geteitt wer-
den durch Begründung eines Versor-
gungsanspruchs bei einem anderen
Versorgungsträger. Hierbei tiegt die
Grenze für den Kapitalwert des An-
rechts des ausgleichsberechtigten Ehe-
gatten bei 82,8oo Euro, während sie
unter dem Aspekt der Geringwertigkeit
bei 7644 Euro liegt.

Die externe Teitung von Anwartschaften
aus betrieblichen Direktzusagen oder Leis-

tungen von Unterstützungskassen (5 r7
VersAusgtG) als wichtige Ausnahme vom
Grundsatz der internen Teilung beruht auf
der Absicht des Gesetzgebers, die Unter-
nehmen und ihre Unterstützungsl(assen
davor zu schützen, andere Personen ats
die Beschäftigten in ihre Versorgung
aufnehmen zu müssen. Das aber wäre

I
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Entscheidungen
OLG Celle: Keine Beiordnung eines weiteren Verteidigers bei bloß
abstrakter Gefahr einer covid-19-lnfektion des bereits beigeordne-
ten Verteidigers

BGH: Versuchsbeginn beim Einbruchdiebstahl

BGH: Keine Einziehung des Nachlasses im Falle der Tötung des
Erblassers durch den Erben m. Anm. Schumann
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Müller, Von der Verantworhrng des Verteidigers - Ein Bericht - 265

Aktuell

Schriever/Schaeffer,Europa im Überblick 266

Aufsätze
i

Dehne-Niemawz, Ist die Entscheidung über die Aussetzung einer
Restjugendstrafe (g 88 JGG) bei erwachsenen Verurteilten nach
den Kriterien des g 57 StGB zu treffen?

Wohlfahrt, Die Vollstreckung von Jugendstrafe

Burgert/Wagner, Staatliche Beihilfen im Rahmen der Corona-
krise im Lichte des Subventionsbetrugs - Teil 2

Entscheidungen

Verfahrensrecht
StPO $ 144 Abs. 1: Keine Beiordnung eines weiteren pflichr
verteidigers in Umfangsverfahren bei bloß abstrakter Gefahr
einer Covid-19-Infektion des bereits beigeordneten Verteidigers
OLG Celle, Beschl. v. 11.5.2020 - 5 StS 1/20 289

SIPO $ 153a Abs. 2; GG Art. 19 Abs. 4: Gegen Weigerung der
Staatsanwaltschaft, einer Einstellung des Strafuerfahrens nach

$ l53a Abs. 2 SIPO zuzustimmen, ist ein Antrag nach gg 23 ff.
EGGVG nicht stafthaft
BayObLG, Beschl. v.6.4.2020 -203YAs 42/20 291

StPO $ 329 Abs. 1: Die gegen ein Verwerfungsurteil gem.

$ 329 Abs. I StPO allein erhobene Sachrüge veranlasst die
Prüfung, ob die für das Verfahren erforderlichen Prozess-
voraussetzungen vorliegen
OLG Köln, Beschl. v.4.2.2020 - III-I RVs 240/79 m. Anm.
Meyer-Gotlner 294

267

272

280

Materielles StrafrechVStrafrechtliche Nebengebiete
StGB $$ 22,242,243 Abs. I S. 2 Nr. 1,244 ltbs.l Nr. 3:
Versuchsbeginn beim Einbruchdiebstahl
BGH, Beschl. v.28.4.2020 - 5 StR 15/20 296

StGB $ 73 Abs. l: Im Falle der Tötung des Erblassers durch den
Erben ist die Einziehung des Nachlasses nach g 73 Abs. I StGB
unzulässig; die Reglungen über die Erbunwürdigkeit sind ab-
schließend

BGH, Beschl. v.23.1.2020 - 5 StR 5l8ll9 m. Anm. Schumann 297

StGB $ 219a Abs. 1, Abs.4: Werbung zum Schwangerschafts-
abbruch auf Internetseite
KG, Beschl. v. 19.11.2019 - (L (3) l2l Ss 143/19 (S0 + 8 1/19) 300

SIGB $ 266: Zum Begriff des Nachteils durch Verwendung
von Fremdgeld zupivaten Zwecken eines Rechtsanwalts
BGH, Beschl. v.26.11.2019 - 2 StR 588/18 303

OWiG $$ 72 Abs.3, 79 Abs. 2, 80a Abs. 2 S. l, 1l Abs. l,
Abs.2,17 Abs. 3, 19, 20; AÜc gg I Abs. lb, 9 Nr. 1b 2. Hs.,
10 Abs. 1 S. 1, 16 Abs. 1 Nr. le; AEUV Art.49,56: Unerlaubte
Weiterbeschäftigwrg eines Leiharbeitnehmers
BayObLG, Beschl. v.22.1.2020 -201ObOWi 2474/19 306
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Die Woche im Elick

Entscheidungen
EuGH: W_Abgasskandal _ Geschädigte können Ansprüche aus
unerlaubter Handlung im Heimatland glhend machen
(9.7.2020 _ C_343/1s)
EuGH: Klage gegen missbräuchliche Vertragsklausel _ Verjäh_
rungsfrist (9.7.2020 _ C_698/18)
EUGH: Auskunftsanspruch gegen plattformbetreiber
(9.7.2020 _ c_264/19)
BGH: Wirksame Einwilligung in telefonische Werbung _ Cookie_
Einwilligung il (28.5.2020 _ l ZRT /16)
BGH: lnsolvenzanfechtung _ dopp;lseitiges Treuhandverhältnis _

I Gleichstellung von Darlehensgebei und Gäsellschaftervon derAus_
] gestalrung der Rechtsstellung abhängig (25.6.20 ZO _ IXZRZ+3/.lti)I sGH; Wirkame. Anmeldun! .in., ln-sotu.nxorderung erfordertI trinreichendetndividualisierunS,ri.d;i.rdieschlüssigeBegrün_

Oung der. Forderu ng (25.6.2020 _ IXZR 47 /1g)
] tGH: Facebook _ Befugnis von Verbraucherschutzverbänden zuri Veftl9ylg von Verstößen gegen das Daienschutzrechr _ Vorab_

I "ntscheidungsersuchen 
an den EuGH (28.5.2020 _ lzi tÄOntl'--

Aufsätze
prof. Dr. Daniel Graewe, LL.M., RA, und
Mike Bogensee, LL.M., RA/FAHaGesR/FAArbR

Vorstandskodex für allgemeinpolitische Außerungen:
zwischen Meinungsfreiheit unä Unternehmens_
interesse

Die Fragg ob und inwieweit sich Vorstandsmitglieder von Unter_
nehmen zu ailgemeinporitischen Themen. die nLht mit der unier_
nehmenstätigkeit im engeren Sinne zusammerfrarglr, arä"r,
dürfen, soilen oder gar müssen, wird zunehmend kontrovers und
crossmedial gesellschaftlich diskutiert. Für sie stellt sich dahei
zunehmend die Frage nach ethischen und moralischen VerpRictr_
tungen, zu zentralen gesellschaftlichen Themen Stellung ,u.O.ri"_
hen - resultierend auch aus einer Verantwortung gegenüber ihren
Sta keholdern. Das Spa n n un gsfeld zwischen fr.il, fVf-.ir m g;ä rßl_rung auf der einen sowie den Vorstandspflichten Uzi,. Oem
Unternehmensinteresse auf der anderen Seite wird in Oem SeiiÄg
skizziert und anhand der Aufstellung eines Verhaltenskodex einer
pra ktika blen Lösun gsmö9lich keit zu g1führt.

I tnhalt

Wirtschaftsreeht

Johannes Klausch, LL,M., RA, und Dr. Moritz Mentzet, RA

Die Woehe irrr Blick

Entscheidungen
BFH: Gewerbricher Grundstückshander bei Errichtung eines Erwei-
terungsbaus auf einem dem Steuerpflichtigen bere-its langjährig
gehörenden Grundsrück (1 5. 1.2020 _ X R I 8/i & X R rgtl S)
BFH: Schätzung von Einkünften aus fapitatvermOgen 

'

(3.12.201 9 - Vilt R23/16)

Verwattung
FinMin Sachsen: Kabinett gibt Umsetzungsgesetz zur Anhörung
frei
FinMin NRW: Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nie_
dersachsen, NRW, Saarland: Aufschub bei Urst tiuig'uon n.gir_
trierkassen

BMF: Verordnung zur Anderung der Mitteilungsverordnung

Sonstiges
EU-Kommission: Unternehmen mit Verbindungen zu Steueroasen
keine finanzielle Unterstützung gewähren --- *^"
SPD: Staaten müssen gemeinsam gegen Steuerdumping vorgehen

Aufsätze

Michael Schäfer, LL.B., StB, und Andreas Treiberi RiBFH

Absenkung des Umsatzsteuersatzes _ Anmerkungen
zur pralrtischen Umsetzung
Die temporäte senkung des umsatzsteuersatzes von 19o/o auf 160/o

lzl von ermäßigt 7o/o auf 5o/o im zweiten H;hj.h;202; steilt die
Praxis vor eine enorme HerausforderunS. Oi" ;.kiniai elnfache
Gesetzesänderung birgt detaiiliert betrichtet eine vietzarrt vonProblemen und Abgrenzungsfragen. Einem Teil *ifiUi.r", r.i rug
nachgehen.

Stcuerrecht
't601

1603

1610

1621

1623

Datenschutz im Unternehmenskauf
Due Diligenre Vertragsgestattung und Risikominimierung
Spätestens mit Geltung der DSGVO-mactren nofre nufgelder und
die Ankündigung einer strengen Verfolgung uon V*iOß.n ,ori.
der steigende wert von (Kunden-)Daterifürilniurn.t run den Da-
tenschutz auch zu einem wichtigen BestandteiljeJ.i n4Ae_frunrut_
tion. So müssen sich die parteien des Unternehme.rf,.rn.i"ä"1
bereits frühzeitig Gedanken zu Strukturierung ünJÄlwi.tfrng a",
U,nternehmenskaufs aus,datenschutzrecntfiäfrer perspektive ma_
chen. Der Beitrag zeigt die Fallstricke aes oatensctrui;;; i,n ür;;;
nehmenskauf, insbesondere aber auch ftirrnfr.nraäfür daten_
schutzrechtliche probleme in Deal_Struhur, O* Oifig.... und ver_
traglicher Gestaltung von Haft ungsregimen auf.

Entscheidung

ti mu.ncty I:. Einstweilige Verfügung gegen die Durchführung
ein-er virtuellen Hauptversammtung naih de; CoUOjs_ceset, _
Anfechtbarkeit wegen Ermessensfehlgebrauchs
(26.5.2020 - 5 HK O 6378/20 - dazu BB_Kommentar von
Dr. Alexander Kessler. LL.M., RA)

Dipl.-Kfm. Dr. Stephan Schnorberger, M.A., StB, und Nils Etzig 1630
Verrechnungspreise in der Praxis nach dem ATAD-
UmsG - Anmerkungen
24.3.2020

zum Referentenentwurf vom

Am i 0'12;2019 regte das BMF einen Referentenentwurf zum ATAD-
Umsetzungsgesetz (ATAD-UmsG) vor. lm ent*u.f *tn.ften sind
auch umfassende Anderungsvorschläge,, t i Äsai ,it teils gra_
vierenden praktischen rmprikationen, soüte der rntwurr cesetz
werden. Nach dem Entwurf sollten die neuen n.g.frng.n U.r.ii,
ab dem Veranlagungszeitraum. 2020 Anwendunf, finJän. Oie ge_plante Erörterung im Bur.tdeskabinetr am rs.r2.ioiö*rrOe jedoch
kurzfristig vertagt. Mittlerweile existiert f.r"it, 

"in 
UUlrarbeiteter

Referentenentwurf vom 24.3.2020, unO Oie nelef un[i solten erstab dem Veranlagungszeitraum 2021 Rnwendring niJ.n. o., uonliegende Beitrag bezieht sich, soweit ni.ti inO".*.r:t-ig g.f.nn_
zeichnet, ausdrücklich auf die Entwurfsfr*rng uo, ia.i.zOZO. frnBeitrag werden die wichtigsten Reformvorschiäg. i, ä"r.ict O.i
s 1 ASIG kritisch beleuchtet.

Entscheidung

BFH: Grunderwerbsteuerbefreiung für kirchlichen Schulträger_
wechsel
(27.11.2019 -U R 4Ol16 - dazu BB-Kommentar von
Frank Roller, StB)

1 638
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Bilanzrecht und Betriebswirtschait Arbeitsrecht
Die Woche im Blick
Rechnungslegung
ESMA: Leitlinien zur Vollständigkeit und Konsistenz der Daten von
Verbriefu n gsreg istern

_EFRAG: 
Ausarbeitung europäischer nichtfi nanzieller Standards

Inot übernahmeempfehtuns zu Aril;;;.; 
";irRs 

q ,nu
IFRS 9

EFRAG: Endorsement Status Report
BR: Billigung vop ESEF

DRSC: Ergebnisse der Fachausschuss_Sitzungen vom Juni 2020
Wirtschaftsprüfung
IDW: Ergänzung des Teils 3 des Fachlichen Hinweises zu den Aus-wirkungen der Corona-pandemie auf n..hnungrlegrrii und prti_
fung
IDW: Fachlicher Hinweis zu KfW_Hilfskrediten
IDW: BFA ergänzt Fragen und Antwoften zu Auswirkungen der Co_ronavirus-Pandemie auf Banken
WPK: Transparenzberichte 201 9/2020
WPK: Berufsregister 2019 _ Beurlaubungen, Anerkennungen vonBerufsgesellschaften und Widerrufsverfairen *ig;; ;i;.'rti.krarn.
ge Tendenz

Die Woche im Blick
Entscheidungen
BAG: Anforderungen an das Anzeigeverfahren in der lnsolvenz(14.s.2020 - 6 AZR23s/1s)
BAG: Kein (Teil-)Betriebsübergang von AirBerlin an andere Flugge_
sellschaft (t 3.2. 2020 - 6 AZR 1 46/1 g)
BAG:(ündigung wegen zu später Anzeige der Arbeitsunfähigkeit
(7 .s.2020 - 2 AZR 61s/1s)
LAG Nürnberg: Vermutung der Benachteiligung wegen des Alters
::fg:yf Formutierung der Steilenanzei g" tii .s.zoü _ z s^ t tzo,tIAG Nürnberg: Zur pflicht zur Mitwirku-ng an eineiamtsarztticfren
Untersuchung (1 9.5.2020 _ 7 Sa 304/1 9)
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Aufsatz
Alex Worobjow, RA/FAArbR

Aufsatz
Dipl.-Kfm. Georg Lanfermann, Wp/StB

EtE;iiltrtff,T;Ftä

WPK: Berufsaufsicht 2019 _ Zahlen in der Berufsaufsicht weiterhin
konstant

Finanzierung
BMWi: Fünf-punkte-Maßna
deutschen Exportwirtschaft

hmenpaket zur Unterstützung der

Von der Kanzlei ins Unternehmen _ Das Secondment
als (il)legale Arbeitnehmerüberlissunl
Das Secondment spielt in vielen großen und mittelgroßen Anwalts-
kanzleien eine wichrige Roile uid ist rangit i"iiäui'utt9.r.in.n
Praxis. Es ist attraktives lnstrument der personalentwickiung, pflegt
die Beziehung zum Mandanten und überbrückt auch personelle
Engpässe - oder überschüsse. Aber handelt es ,i.f, ti.r. nicht umArbeitnehmerüberlassung i.S.d. AüG? n..ntrpi.it unö und Litera_
tur zu diesem speziellen Thema existieren ,o jut *i" ni.f,t. Kanzlei_en begegnen der Rechtsunsicherheit in O.n *.nigri.i Fällen miteiner Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis und de"n notwenOigen
Formalien. Dabei sind die Aufmerksamkeit und Oi" V"ifofgrng uonverdeckter Arbeitnehmerüberlassung unU s.f,.inr.lür,raanoigt.ia
auf einem Höchsrstand. Der Beitraf, kategori;; ;; ;.rschiede_
nen Aften des SecondmEnts und bäwertei sie. er Uringt für diese
Arten der überrassung mehr Krarheit zur Anwendbarkeit des AüGund unterstützr Kanzleien und Unternehm.;äJ;il Zulässig_
keit ihrer Praxis besser einschätzen zu können.

Entscheidung

BAG: Diskriminierung eines einem Schwerbehinderten gleichge_
stellten Bewerbers i.S.d. AGG wegen ruictrteintaOuni-lu, Vorrt t_
lungsgespräch

Q3] .2020 - S AZR 484118 - dazu BB-Kommentar von
Prof, Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Neuerscheinung Buch
GöpferUlukas Streitlösung in der arbeitsrechtlichen praxis
2AZA, U6 S. , Broschur, € 29,-
ISBN: 978-3-8005 -17 42-E I lnfos unter: shop.ruw.d e/17 42g

Die Erste Seite
Prof. Dr. Sebastian Moch LL.M., Attorney_at-Law
Rechnun gs-legun gsenforcement nach Wirecard
- anes auf Anfang oder punktuelle Reformen?
lmpressumA/orschau

Auswirkungen der EU-Taxonomie-Verordnung aufdie Unternehmensberichterstitiung -' -"-"
Mitte Juli 2020 ist die vom europäischen Gesetzgeber verabschie_
dete EU-Taxonomie-Verordnung in Kraft getretenlriiU., uin ,.nt
raler Baustein der EU-susta.inaüe_rinancl-ce-s-e-üg.luig gr.ifbur"
fe3titat yiro ets sg!;etztich normiertes Küfi;ü;r;;rystem fürgrüne Aktivitäten bitdet die EU_Taxonomi. ,rtürüiü'O.n Dreh-und Angelpunkt für das Handeln vieter fapitaimaittaiteure. oiesehaben ihrerseits aufgrund separater EU_Gesetzgebungsakte zu_künftig die Anforderungen dei Eu_Taxonomi" ,.llä.i'it r., .,g._nen Risikomanagement oder bei Offenlegungen gege;ül"r enO_kunden zu beachten. Daten zur ftassiniiering 'uo"n 

nmui at.n
müssen von Unternehmeh bereits fr.ir das Jit, ZOit i, Rahmen ih_rer nichtfinanziellen Erklärung berichtet *.rO.r. O.i Säitrag gibteinen überblick zum gegenwärtigen Stand 0", nni*d.*ngen derEU-Taxonomie mit besonderem Augenmerk auf die Unterneh_
mensberichterstattungspfl ichten.

Entscheidung

BFH: Behandlung einer lnvestitionszulage und nicht abziehbarer
Betriebsausgaben bei der Berechnung riictrt aozietroare;;äil_
zinsen nach S 4 Abs. 4a ESIG
(3.12.2019 -XR 6/18 - dazu Bg_Kommentar von
Stephan Abele, RA/SrB)

1643

1648

Neuerscheinung Buch
Koch, (orporate Governance case by case
2, Auflage 2019. 249 Seiten, Broschur. € 42,90
ISBN: 978-3-8005 -'l 697-"t / lnfos unter: www.shop.ruw.de
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lnvisible Payments unter zahlungs- und
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Bei der Verwendung von lnvisible payments, einer Zahlungsweise
ohne Bargeld, im Hintergrund unO uL Otot3e ioiJ. O"r'Hurptf.ir_
tung, sind insbesondere zahrungs- und datensch-utzr.ihtri.hu An_forderungen zu beachtön. An Beispielen ,ird;;rg;t l.i; wie diese
Anforderungen in der praxis erfülliwerden 6rre.. 
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Das neue hessische landesgrundsteuer-Modell _
Königsweg oder Sackgassei
Mit der Ende 201 9 verabschiedeten Grundsteuerreform wurde denLändern eine öffnungsklausel zugestanOen. H.rs.n mOchte hier_
von Gebrauch machen und ein eigenes Grundsteuermodell zur An_wendung bringen. Das hessischÄ Finanzministerium hat küzlich
Details des geplanten Vorhabens.bekrnn, g.rr.hi. lm Beitrag
wird das hessische Modell vorgestellt und voräem Hintergrund der
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts kritisch beleuchtet.
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oaoet nur in Verbindung mit Steuerverfehlungen in Betracht undergänzt die Haftung nach S 71 AO, die Fälleier Steuerhinterzie-
h un g. oder 

_ 
leichtferti gen SteuerverktizunS r;f.rrt Gi.' ;.r,Bruschke, BB 201& 2780). Mit der Vorschrid sollen Steuerausfalle

vermieden werden, die dadurch entstehen, dass dei eigentliche

It-qu;1cnuU5r 
zahlungsunfähig und die färOerungen Aes Fiskus

Det otesem nicht zu realisieren sind. ln der täglichd praxis der FFnanzvenrualtung kommt die Vorschrift relatii selten zur Anwen_
dung. Dennoca steht sie gleichberechtig, ,.0", äu.'.ril;'H.a;
tungsvorschriften der AO und sollte daher auch uon d", steuerli_
chen Beratung im Auge behalten werden.

EntscheidunEen

FG Münster: Lohnsteuerpauschalierung bei Kosten für Betriebs_
veranstaltung
Q0.2.2020 - g K 32/ 19 E,p,L - dazu BB_Kommentar von
Dr. lukas Hilbert) -

BFll: Gehörsverletzung durch unzureichende Akteneinsicht und
Verwertung von Unterlagen mit Sperrvermerk - Zurückverweisung
an einen anderen Senat
(28.2.2020 -xB 1OO/ls)
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lnhatt I
Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Die Woche irm Blick

Rechnungslegung
IASB: Aktualisierung der IFRS-Taxonomie 2020
IASB: Verschiebung des lnkrafttretens der Anderungen an lA5 l
EFRAG: Diskussionspapier zur Bilanzierung von Kry"ptovermögens_
werten und -schulden
EFRAG: Roundta ble zum tASB_Sta ndarde ntw urf ED / 201 9 /7.,, Allge_meine Darstellung und Angaben,,

Wirtschaftsprüfung
IDW: Corona-übörbrückungshilfe _ Fachlicher Hinweis des IDW
WPK: Coronavirus - überbäckungshirre iüiiMü ] Ä*äsro.r..t _
tig_ung für Unternehmen mit saisonalen 5.h*;;kuü;;-
W?K: Stellungnahme zum Entwurf ISA 600 (ReviseJi
WPK: Qualitätskontrolle 201 9 _ Maßnahmen im eualitätskontroll_verfahren unverändert auf niedrigem Niveau
WPK: Berufsexamina 2019 - Die-Modularisierung macht das Wirt-
schaftsprüfungsexamen attra ktiver

Finanzierung
KfW: Finanzierungsklima _ Unternehmen gut gerüstet vor derKrise

Aufsatz
Dipl.-Kfm. Jens Berger, CpA

Entscheidungen
BAG-: 

_Z-ur 
Ausgestaltung eines Tarifuertrags durch Dritte(26.2.2020 _ 4 AZR 48 / 1 g)

BAG Anpasungsprüfungspflicht in der bAV bezieht sich nur aufdie Betriebsente und nicht auf diu C.rur*.rrorgng' '''
(3.6.2020 - 3 AZR441/1s)
8AG: Keine Diskriminierung wegen des Alters durch die Berech_
ll19l9n Krankensetdzus.r,,irr.n tzt.s.zoä _ s i)* iir4 nfIAG Düsseldorf: Anfechtung Aer RnorOnung .inl, v.rf,.nOfrngim wese der Bitd- oder Tonübert 

^s""sa;j.'iö;;'_iiJoonolIAG Nürnberg: Nichtiq keit ejnes zwe]ten nrO.it*.nä g"r"ö.n
Verstoßes gegen die wöchentliche UrictrstarOeitsz;'' 

""=
(19.5.2020 -7 Sa t1/19)
ArbG Emden: Zu den Anforderl3.n-u! ein System zur Erfassungder täglichen Arbeitszeit (20.2 .2020 _ 2 Ca gqn'gi '

Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Aufsatz
Dr. Andreas Menkel, RA/FAHaGesR/FASIR

Anygnqr1ng des AGG bei Vorstandsmitgliedern
und Aufsichtsräten

1705

@

171s

1716

Bilarrzierung COVID-t 9_bedingter Mietzugeständnisse
nach |FRS

lm Zuge der COVID-19_pandemie stellen Mietzugeständnisse einenTeil der Maßnahmen zur Abrnitderung v;r;ffiä;ger Liquidi_tätsengpässe dar. sotche MaßnahmJn #;il;;ä bitanzieileKonsequenzen für Leasinqnehm., n.ir, r rni iä.'olilnt rnution.rAccounting Standards eourd fnsel Äri ,11 *.rä,", ,rf kurzfristiggewährte Zugeständnisse Anderungen ,. rrni iäär.r,rossen, dieLeasingnehmern eine praktisch. erf"tf,t runf fü', ääairunri.rungeinräumen. Ziet der Anderung ist die n.orrilärg Jänin.fvr"urf_wand und die Vermeiduno.ungewollter UitanziettärÄuswirkungen.
tn.dem Beitrag werden dei Hiniergruno a"iIn;ärrnäro*i" o"r.ntnhalt dargestellt. Daran anrcr,tien-enJ wiJ äi.in*.rniourr,"it 0.,Neuregelungen für Hatbjahresabsctrltisse zum ;ä;ä;, vor demHintergrund der noch ausstehenden ü;ilhr" ;äRecht (tn_dossierung) diskutiert.

Entscheidung

EUGH: Zum Umfang der Anschaffungskosten einer Finanzanlage
Q3.4.2020 - C-640l18 _ dazu Bg_Kommentärvon
Gero von Glasenapp, RA/SIB)

. BeleuchtetZahlungsdienste vor allem aus
aufsichts- und zivilrechtlicheI aber auch aus
steuerrechtlicher sowie technischel. p.rspetllu"

r Ziele: Begleitung von Entwicklungen im Bereich
der Zahlungsdienste, die Bewenung von Einsatz-
möglichkeiten für die praxis, der nuitausch
von Wissenschaft und praxis sowie der Bialog
zwischen Recht und Technik

r FLk Syndici bei Zahlungsdiensileistern, personen,

,u 

rellanlu.nlsdienste konzipieren, sowie Berater
il r r öeretch lahlungsdienste

Folgen aus BGH vom 26.3.2019 _ t Zf,244lll
Der BGH hat mir urteir vom 26.3.2019 - n zR'2,44/17 _ das AGG frirden Fremdgeschäftsfrihrer einer GmbH geöffnet Auch für denFremdgeschäftsführer einer GmbH gitt üd;;;; W"üut von s 6
lbr: I lgg hinaus das Benachteitis"unsweiO". g;räs 2 Abs..lNr. 2 AGG bei den ,,Entlassungsbediiguig.r". o."ri Jä.f,e für denFremdseschäftsführer feststiher, d;; ;;;.;;ineriäenacr,teiri
gungen i.S. v. S 2 Abs. 1 AGG unterlieg.n Orrf. rrn Änr.Äius, an oieEntscheiduns setzte die Diskussion .i;,;;;; ü;;;i.än ru, uonstände einer Aktiengesellschaft gerten so[. niit jg i[äi *n rt ,n,dass eine erweiternde Auslegung über S 6 Abs.3 AGG hinaus beivorständen auch unter aeruiksiÄtigun; ;eä;;ö*,rns 0.,EuGH nicht angezeigt ist. Erst recht gilt dies für Aufsichtsräte. Eineerweiternde Auslegung über S 6 AOr. : nCC nln.rr'iri f.i nrf_sichtsräten abzulehnen. lm Ergebnis rirO,i.t ,uj"r r.ig.n, Orsdie vorsaben des AGG bei Auisichtsräte; ;;;il;,r,#;h rensmä_ßigen Unterbaus,, praktisch t.in. nnr.nJrrö'i,"ä'"r'i.rr. our.Gesetzgeber ist aufgefordert, Regelungen zu iiilu#.n. inro'".,, rorrdie Darsteilung einen Einstieg in die oiskussio;i;;ä;;. 

"'"'

Entscheidung

@
't707

1710 J!äriL9_L UC: Nichtigkeit einer Betriebsratswahl wegen willkür_ 1726licher Wählerliste
(24.6.2020 - 4TaBV 12/19)

Neuerscheinung Buch
G^öffert/Lukas Streitlösung in der arbeitsre(htlichen praxis
2020, 146 S. , Broschur, € 29,_
ISBN: 978-3-8005 -.1742-8 I lnfos unter: shop,ruude/17428

Die Erste Seite
Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. (Harvard)

Viel Glück und viel Segen! _ prof. Dr. Friedrich
Graf von westphalen ium a0. c"runria-f,"-"
lmpressumAlorschau

fetzt neu!

ählun$dtenft

RdZ - Recht der Zahlu ngsdienste

Betriebs.Berarer 
I BB Jr.2020 | 2z.r )üo

vilt

ilt
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Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- und Sanierungsrecht
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seire 1617 bis 7612

In dieser Ausgabe:

. ZlnsO-Aufsätze

Die Rechtsmittel der EuInsVO im Bereich der Verfahrenseröffnung (S. 1617)
van Rechtsanwalt Dr Christoph Keller LL.M. (LSE), München

Die Mitwirkungspflicht ($ 97 Abs. 2 InsO) des Geschäftsführers im eröffneten
Insolvenzverfahren der GmbH (S. 1622)
von Stadtrechtsdirektor a.D. Markus GeiJ3lea Frciburg im Breisgau

Das Insolvenzverfahren natürlicher Personen ist kein ,nperpetuum mobile., -
schon gar nicht in Fragen der Einkommensteuerveranlagung (S. 1629)
von Rechtsanwalt/lnsolvenzt,etwal te r Stephan Ries, Wuppertal

Die akute wirtschaftliche Krise von Pflegeeinrichtungen - Lösungsweg
Insolvenzverfahren? (S. 1633)

vonWirtschaftsjuristirt Pitt Horstmann, LL.B. und Dipl.-Wirtsclutftsjurist
Tobias Hartwi g, Brawtschweig

. ZlnsO-Dokumentation

Richterbund fordert mehr Tempo bei der Digitalisierung (S. 1638)
von Deutscher Ri.chterbwtd e.V., Berlin

. ZlnsO-Rechtsprechungsreport

Nachrang von Ansprüchen aus der Darlehensgewährung durch einen Dritten; doppelseitige
Tieuhand (S.i641)
BGH, Urt. v. 25. 6. 2020 - IX ZR 24311 B

Reehtsweg zum Antrag der Staatsanwaltschaft aufEröffnung des Insolvenzverfahrens über
Yermögen des Arrestschuldners (S. I 648)
BCH, Beschl. v. 10.6.2020 - 5 ARs l7/19

Einordnung von lHK-Beiträgen einer kammerangehörigen GmbH als Masseverbindlich-
keiten (S. 1651)
BVerwG, art. v. I l. 3.2020 - BVem'G 8 C 17.19

Voraussetzungen der Begründung von Masseverbindlichkeiten im Eigenverwaltungsyer-
fahren (S. 1657)
OLG Saerbrücken, Uft. v. 22. I. 2020 - 2 U 87116

Akteneinsichtsrecht einer lnsolvenzgläubigerin (S. 1663)
LG München I, Beschl. v. 10.7.2A20- 14T rc5A2/19

(Fort-)Gelfung der vor Führungslosigkeit von GmbH erteilten Prozessvollmacht (S. l668)
OLG Drcsden, Beschl. v.25. 5.2020-BW 298/20
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Bundesgerichtshof 16.6.2020 II ZB l0/7gx

Bundesgerichtshof 1,6.6.2020 II ZB 30/7gx

Bundesgerichtshof 3.3.2020 XI ZR 486/l7x

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 30.4.2020 I ZB 6|/7gx

Zu-r Auslegung von Art. 135 Abs, 1 Buchst, g der Richtlinie 2006/
1I2/EG - hier: Keine Anwendbarkeit auf einheitliche Verwal-
tungsdienstleistung, die durch Softwareplattform von außenste_
hendem Anbieter an Fond.sverwaltungsgesellschaft erbracht
wird, die sowohl Sondervermögen als auch andere Fonds ver_
waltet

Zur Auslegung von Art, 3 Abs, 1, Abs. 2, Art. 4 Abs, 2, Art. 5 und
Art, 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13IEWG im Hinblick auf Hypothe_
kend,arlehelsvertrag, Mindestzinssatzklausel, Novationsvertrag
und Verzicht, Rechtsbehelfe gegen die Klauseln eines Vertragi
bei Gericht einzulegen

Zur Auslegung von Art, 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1, 7 Abs, 1 der
Richtlinie 93/13/EWG im Hinblick auf Feststellung der Miss_
brä rchlchkeit von Vertragsklauseln, Klage auf ErJtattung der
auf Grund einer mlssbräuchlichen Klausel iechtsgrundlos gäleis_
teten Beträge, Verjährung und objektiven Zeilpunkt für die
Kenntnis des Verbrauchers über das Vorliegen einär missbräuch-
lichen Klausel

Keine ,,bindende Rechtsvorschrift,, nach Art. 1 Abs. 2 der RichUi_
nie.93/13/EWG bei Vertragsklausel (zum Wechselkursrisiko), die
nicht im Einzelnen ausgehandeit wurde, sondern nach nationa_
lem Recht zwischen den Vertragsparteien grlt

Verfassungsbeschwerden gegen das programm der EZB zum An-
kauf von Vermögenswerten des Unternehmenssektors (CSpp)
trotz mögiichen Verstoßes gegen das primärrecht murrgeis uus_
reichender Begründung unzulässig

Ausschluss eines weiteren Musterverfahrens, soweit die Ent_
scheidung über die Feststellungsziele im bereits eingeleiteten
Mustewerfahren die Prozessgerichte in den weiteren Verfahren
bindet; Bindung der Entscheidung des eingeleiteten Musterver_
fahrens für Schadensersatzansprüche, die auf das Unterlassen
einer öffenUichen Kapltalmarktinformation gestützt werden, nur
dann, wenn es um dieselbe Kapitaimarktinförmation geht
Keine Abhängigkeit der Entscheidung des Rechtsstreits von den
geltend gemachten Feststellungszielen, wenn eine Erweiterung
des Musterverfahrens um weitere Feststellungszieie naheliegt
Zum Ausschluss des Widerrufsrechts, wenn die Bank nach Kün_
digung des Darlehensvertrages ihren Rückzahlungsanspruch in
einem mit dem Einspruch nicht mehr anfechtbären Vollstre_
ckungsbescheid tituliert hat
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7404
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EUGH

Rs. C-698/18 und
C-699/1Bx

5.7.2020 Rs. C-81/19x 7414

741.6

7418
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Grundsätzlich keine Befugnis des vollbesetzten Spruchkörpers 7427
im Verfahren der sofortigen Beschwerde, selbst übei die übeitra_
gung eines in die originäre Zuständigkeit des Einzelrichters fal-
lenden Beschwerdeverfahrens zu entscheiden; zur Frage, wann
die Gläubiger bei einer Räumungsvollstreckung eine Rechts_
nachfolgeklausel gemäß g 750 Abs. 2, g 727 ZpO erwirken müs-
sen; zum Gewahrsamsbegriff im Sinne des g 886 ZpO; während
des Gewahrsams eines Ddtten kein Gewahrsam eines tatsächlich
nicht ausgeübten Besitzes des Erben
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Bundesgerichtshof S.3.2O20 V ZB 2O/7Sx

Bundesgerichtshof ß.5.2020 VIIZB 47/1,5

Bundesgerichtshof 28.5.2020 IXZB 64/17

Bundesgerichtshof 18.6.2020 rxzB 71/75

Bundesgerichtshof 25.6.2020 IXZR 47/79*

Bundesgerichtshof 1,0.6.2020 5 ARs 17119

Sonstiges

Bundesverfassungs
gericht

76.4.2020 i BvR 2373119

Bücherschau

Adolf Baumbach/
Alfred Hueck

Uwe Hüffer/
Jens Koch

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN TeiI IV
II

Statthaftigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen einen 1432rechtskräf risen Z uschtaqs beschtr.. ;;;1" g b $. iiä'ir.rzpo, * u.r,,es sich bei dem Wiederäufnahmegrund utäIi;; äus"ttagsuer-sagungsgrund im Sinne 
"9" q 19ö ZVG han;;lf 1-nier: Nicirtig-keitsgrund gemäß g 579 Abs. r N.. a iöi'"'rqsrr r'rt

Zu den Voraussetzunsen. unter d.enen eine nachträgliche, iso_ 1436lierte Zutassung aer h.ecLtsb.r.t.u.o"-u,l"tg;ünä''äi.,". a"irö_rungsrüge gemäß g 32la Zpo uurnut.r*.Jrä'ääärr.r, i.,
In der Regel kein Rechtssch.utzb_edürfnis für einen Antrag auf Be- 143gschtussaufhebuns, wenn aie cri"ffir"l;ääffiä eine Be-schluss[assung mehrheit]ich uUquf"i,ni frui'
Anspruch auf Entschädiou
d"r;;;;;;#ü;.ärüng wesen eines immaterieuen Scha_ 1439
derlnsolvenzmasse _egendasBenachteiligungsverbotTeil

Wirksamlceit der Aufnahme eines durch die Eröffnung des Insol_ 1443venzverfahrens über das Vermögen einer partei unteibrochenenRechtsstreits, sof ern die su"rrurt""ir.uo.ä,ir;;;;;"ilil 
"ine 

For_deru',gsfeststeuungsklage g"guo"., 
"i;;;ru äl.ii.iJio".""g""an erne wirksame Forderungsanmeldung

Rechtsweg nach g0 23 ff. ECGVG 
-e1öffnet 

gegen die Entschei- 1447dung der Staatsanwaltschaft, nach g 1l1i Abs. 2 stpo einen An_trag auf Eröffnung des Insolvenzv";J.;";;; ;jä; '

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzende Nichtzulassunq der Beru-runs rrotz ktärunqsbedürrtiq"; ri;;;tr;,;;;ä:;'ilä:i"uns vor_gerichtlicher_ Tätigkeit einels rnkassou"tä;";;;;;r;;f Verfah_rensgebühr des beauftragten Rechtsanwaltr-.-.'* --

GmbHG, 22. Aufl.

AktG, 14, Auft.
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[lonika Pleschinger: Neue Wege im Recruiting
Die Arbeitswelt ist im Wandel, die Zeiten werden u nsicherer und somit werden auch Recruiter vor neue Herausforderu ngenWegesich im Recruiting anbieten, um auch in Zukunft die richtigen Kand idaten zu finden, a nzusprechenund für das Unterneh men gewi nnen zu könn en, und was sich hinter Begriffen wie Active Sou rcing, Recruitainment oderContent Recruiting verbirgt, erläutert Mag. Mon i ka p lesch i ng e r in ih rem aktuellen Fachbeitrag.
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+Editorial.,...,..
Corona im Sommer 2020
Von Karl-Heinz Danzl

Laudatio

7":#;X:::,:;t ' 
t Hon.-Pror. DDr. Robert DtrrRtc H zumg5. Geburrstasr

tseiträge
+ Die SIVO hat Geburtstag.
60 Jahre Straßenverkehrsordnurig
60 Jahre StVO erlauben uns einen kleinen Rückblick in deren GeschichteVon Gerhard pürstl

ö Wiener Liste - Update 2O2O
Von Eike Lindinger

{ Pauschalreise und -reiserecht in der Krise
Positionen und Begriffe

Rechtsprechung
+ Todliche Kuhattacke auf rirorer Armweide - Haftungskriterien . .119: OGH 90. 4. ZO2O,5 Ob 168/19w
Mit Anmerkung von Monika Hinteregger

J ud i katu ru bersicht Verwaltun g
-r stvo
120: VwGH 4. g. 2020, Ra 2020/O%O034
vorschriftsgemäße Bedienung des Alkomaten ist polizeibeamten zumutbar
121: LVwG Vorarlberg 9.4.2020, LVwG_1 _116/2O20_R5 . . .verpflichtung zum verbleib im Fahrzeug vor Grundstückseinfahrt, n.hinaer,rng ;;;r'r; 

".*u.,.,' ..rr,'

Der covlD-I9-virus hat auch vor dem Reiserecht nicht haltgemacht und es nachhaltig,,infiziert... was aneinem Tag noch klar erschien oder undenkbut *ur, ist am näähste' iug ü..gu.rgenheit - Tage, die in ihrerGeschwindigkeit und Dramatik aus dem Kalender gefallen zu sein ,.h.i.r.rr. Eine laufende, an die jeweiligekonkrete Lage gebundene. Beurteilung 
"ott 

ro.itionen (Reisender/n.ir.u.ru.rraulter/Reisevermitiler) 
undAuslegung von Begriffen ist notwendig, o* Ertr.t.idungen tr.ir."-^ r.o"nen. Der Beitrag geht auf die

il,3i:i'#:11f,:il'j|"jfl#1ff]" "oäa"' n'p'.rarbeiteien p.,u*.t"..j.,, u- künftig einJräichtere Be-
Von Eike Lindinger

-t Der Gastgarten in Zeiten von COVID_.19 . . 24gAktuelle Fragen des Gastgartenrechts vor epidemiorogischem HintergrundBedingt durch die durch das Auftreten a.t vir,i.'covg? ausgelöste globale Krisensituation wurden aufnationaler Ebene ebenfalls eine Reihe gesetzgeberischer MaßnuhÄ.., g.r3o,, die dabei auch flir den Bereichdes Gewerbe- und Gastgartenrechts oi"lt..iitr..rä. veränderungen *"i,-ri.i, brachten. Der gegenständlicheBeitrag widmet sich demlemäß der näheren u.ri.r.u.tru.rg a., air.h Ju, äövro- rr-rraaßnahmengesetz und
i;::f;::#;cffiazJert*'.";v;;;;;;'"s"" uorg";o,r.;;n r*g.,"..il,"gen für das Gastga-rtenrecht.

{ Der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag . . . ,
Von Martin Hoffer und Chrßtian Hubä 247
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{ KFG
122: VwGH 30. 1. 2020, Ra 2019116t0215
Standortvermutung von Kfz mit ausländischem Kennzeichen, S 82 Abs 8 ist die spezielle Norm
123: VwGH 4. 3. 2020, Ra 2O20102/0039 . .

Verbotenes Halten, Verwendung der Alarmblinkanlage ist unzulässig

124: VwGH 27.1.2020,Ra2019/02t019S . .

Rechtswidriges Auskunftsbegehren, Auskunftspflicht wird nicht ausgelöst

+ FSG
125: VwGt{ 30.1.2020, Ra 2019/11/0090
Vorfälle nach rk Entziehung, diese bilden Grundlage fiir ein weiteres Entziehungsverfahren

Ausländische Rechtsprechung
t Entscheidungen zum schweizerischen Schadenersatzrecht 2o2o . . . . 265
Von Christian Huber

Kuratorium für Verkehrssicherheit
i S-Pedelecs als Alternative fur Arbeitswege?
Ergebnisse eines aktuellen Forschungsprojekts
Zwei Drittel der Arbeitswege werden in Österreich derzeit mit dem Pkw zurückgelegt, drei von fünf Arbeits-
wegen sind kürzer als 10 km, der Großteil kürzer als 20 km. Schnelle Pedelecs (S-pidelecs) stellen für diese
Distanzen eine klimaschonende und gesundheitsbewusste Alternative zum Pkw dar. Im projekt POSETIV
wurde untersucht, wie alltagstauglich das S-Pedelec als Verkehrsmittel für den Arbeitsweg isi, wie hoch das
Potenzial von S-Pedelecs wäre, welche gesetzlichen Anderungen wünschenswert wären und was Gebiets-
körperschaften und Betriebe tun können, um S-Pedelecs aufArbeitspendelwegen zu fürdern.
Von Veronika Zuser, Christoph Breuer, Philipp Blass, Eveline Braun und Nina Senitschnig
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{ Die Beendigung der Lehre von abgewiesenen Asylwerberlnnen gem S 55a FPG 640
Der vorliegende leltrag beschäftigt sich mit einem politisch aktuellen Thema: den Möglichkeiten von Asyl-

werberlnnln, das Lehrierhältnis;u Ende zu bringen, wenn ihr Asylverfahren ,,negativ" endet. Neben dem

Arbeitsmarkt zugangwird der Fokus vor allem auf die neue Rechtslage gelegt, die Ende D-ezember 2019 in

Kraft getreten iit. Demnach beginnt die Frist für die freiwillige Ausreise später zu laufen bzw wird die

Abschiebung aufgeschoben.

Von Kevin Fredy Hinterberger

CJZ aktuell

Beiträge
+ Das gesetzliche COVID-1 9-Kreditmoratorium
Eine Analyse der gesetzlichen Stundung von Krediten nach dem 2. COVID-1 9-JuBG

Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-l9-Pandemie für Verbraucher und Kleinstunter-

nehmer beschloss der österr Gesetzgeber ein Moratorium, das die Ex-lege-Stundung von Ansprüchen aus

Krediten zwischen l. 4. und 31. 10. t020 vorsieht. Damit zog Österreich mit anderen europäischen Staaten,

wie etwa Deutschland und Slowenien, gleich, die bereits zuvor gesetzliche Moratorien in Kraft gesetzt hat-

ten.Zieldes Beitrags ist es, die Struktur der österr CovlD-19-Stundungsregelungen darzustellen_sowie jene

Grund- und AnwÄdungsfragen näher zu beleuchten, die für die Praxis derzeit von besonderer Bedeutung

sind.
Von Markus KeIIner und Fabian Liebel

t Eine Untersuchung von Mordversuchen an weiblichen Opfern auf ihre Ge-

schlechtsbezogenheit
Ausgangspunkt dieses Beitrags ist eine Untersuchung polizeilich eingestufter Morde und Mordversuche im

Tat;iff;;m l. l. 2018 bis 25-. t. 2019, welche durch das Bundeskriminalamt und das Austrian Center for

Law Enforcement Sciences (ALES) der Universität Wien im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres

durchgeftihrt wurde. Ein Fokus lag auf weiblichen Opfern. Im Beitrag werden ausgewählte F,rgebnisse der

,ron dä Autorin schwerpunktmäßig ins Projekt eingebrachten Prüfung des (versucht) tödlichen Krimina-

litätsaufkommens an Frauen auf seine Geschlechtsbezogenheit vorgestellt. Der Beitrag geht jedoch über den

der Thematik im Projekt gewidmeten Umfang hinaus. Wie die Ausführungen zeigen, ist die Einbe,ziehung

einer geschlechtsbezogenä Perspektive in die Analyse tödlicher Gewalt gegen Frauen,angezeigt. Ihre Be-

achtu;g fehlt in österreich bisher jedoch weitgehend. Zur Behebung dieser Lücke will der Beitrag anregen.

Von Isabel Haider

Evidenzblatt
{ Arbeitsrecht .

oGH 17. 12.2019,9 obA 133/19b
92: Keine Ablaufhemmung bei verspäteter Meldung der Schwangerschaft

{Erbrecht....
oGH 28. 11.2019, 2 0b 143/19x
94: Achtung: Das fremdhändige Testament ist bei fehlender Urkundeneinheit formungültig

Mit Anmerkung uon Severin Kietaibl

tlnsolvenzrecht ,...,
oGH 5. 12.2019,17 ob7l19g
95: Insolvenzforderung - Parteirollen bei Bestreitung von Rückstandsausweisen

+ Schadenersatzrecht. . . .

oGH 18. 11 . 2019, I Ob 88/19 b
96: Der Regress des Werkunternehmers gegen die örtliche Bauaufsicht

Mit Anmerkung von Andreas Kleteöka
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